
Gesetzblatt Teil I Nr. 4 — Ausgabetag: 6. Mai 1964 7Э

(5) Die Jugendweihe ist ein fester Bestandteil der 
Vorbereitung der jungen Menschen auf das Leben und 
die Arbeit in der sozialistischen Gesellschaft. Die Durch
führung der Jugendstunden und der Jugendweihe ist 
von den örtlichen Volksvertretungen und ihren Orga
nen, den sozialistischen Betrieben, den Genossenschaf
ten und den Schulen z*u unterstützen.

§ 11
(1) Die außerunterrichtliche Tätigkeit gehört zum ein

heitlichen System der Bildung und Erziehung der jungen 
Generation. Für alle Schüler und Lehrlinge sind die 
Voraussetzungen zu schaffen, damit sie ihre Freizeit 
sinnvoll gestalten, sich erholen und entsprechend ihren 
Neigungen, Fähigkeiten, Begabungen und Talenten auf 
allen Gebieten der Wissenschaft, .der Technik, des Sports 
und der Kultur vielseitig betätigen können. Die außer
unterrichtliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Mathema
tik, der Naturwissenschaften und der Technik ist dabei 
vorrangig zu entwickeln.

(2) Die Leiter von Oberschulen, Einrichtungen der 
Berufsbildung und des Hoch- und Fachschulwesens 
haben in enger Zusammenarbeit mit der Freien Deut
schen Jugend und ihrer Pionierorganisation „Ernst Thäl
mann“ Lehrkräfte, Erzieher und Helfer für die außer
unterrichtliche Tätigkeit zu gewinnen und einzusetzen.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe, 
die Leiter der Betriebe, der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Institutionen sowie die Vorstände der 
Genossenschaften helfen den Oberschulen, den Einrich
tungen der Berufsbildung und den außerschulischen 
Einrichtungen, die außerunterrichtliche Tätigkeit zu ent
wickeln, indem sie Fachkräfte gewinnen und Materia
lien und Räumlichkeiten bereitstellen.

(4) Die Leiter der Oberschulen und Einrichtungen der 
Berufsbildung sind für die zweckmäßige Verwendung 
und Pflege der materiellen Mittel verantwortlich.

§ 12
(1) Die jungen Lehrkräfte und Erzieher streben da

nach, ihre politische, fachliche und pädagogische Bildung 
zu vervollkommnen, um die Jugendlichen klug und fein
fühlig, mit Liebe und Umsicht zu sozialistischen 
Menschen zu bilden und zu erziehen.

(2) Die jungen Lehrkräfte und Erzieher sind so aus
zubilden, daß sie den besten Lehrkräften und pädagogi
schen Neuerern nacheifern und dem Neuen Bahn 
brechen. Sie sind durch die Einrichtungen der Weiter
bildung allseitig und planmäßig zu unterstützen.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe, 
die pädagogischen Räte der Oberschulen und der Ein
richtungen der Berufsbildung helfen gemeinsam mit 
der Freien Deutschen Jugend und dem Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbund insbesondere den jungen Lehr
kräften, Erziehern und Pionierleitern bei ihrer verant
wortungsvollen Tätigkeit.

(4) Die Staats- und Wirtschaftsorgane unterstützen 
besonders die auf dem Lande tätigen jungen Lehrer und 
Erzieher.

(5) Die Leiter der Oberschulen haben zu sichern, daß 
die Lehrkräfte und Erzieher ihre wichtigste gesellschaft
liche Arbeit, die Bildung und Erziehung der Schüler und 
Lehrlinge, ungestört und mit hoher Qualität durch
führen können. Die Staats- und Wirtschaftsorgane sind 
verpflichtet, die Leiter der Oberschulen dabei zu unter
stützen.

§ 13
(1) Die Berufsbildung hat als wichtiger Bestandteil 

des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems die 
Aufgabe, die Jugend auf ihre künftige Tätigkeit als 
Facharbeiter vorzubereiten und sie entsprechend den 
steigenden Anforderungen zu qualifizieren. Der Inhalt 
der Berufsbildung wird vom wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritt und von der Perspektive der sozia
listischen Produktion bestimmt.

(2) Die Staatliche Plankommission ist für die Einheit
lichkeit der Berufsbildung und für die Festlegung der 
Grundsätze über den Inhalt, die Planung und die Lei
tung der Berufsbildung verantwortlich. Sie sorgt dafür, 
daß in der Planung der Volkswirtschaft und ihrer 
Zweige, entsprechend den Anforderungen von Wissen
schaft und Technik, die Einheit des sozialistischen 
Systems der Bildung und Erziehung mit den Erforder
nissen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses 
hergestellt wird. Auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Analysen über die Entwicklung von Wissenschaft und 
Technik arbeitet sie die Grundsätze für die Berufs
bilder aus. Die Staatliche Plankommission bestimmt die 
Grundsätze über den Inhalt, die Entwicklung, die Orga
nisation und Finanzierung der Berufsberatung, der 
beruflichen Ausbildung der Oberschüler, der Berufs
bildung der Lehrlinge und des Berufswettbewerbs.
Die LeifTer der zentralen staatlichen Organe und die 
Leiter der Betriebe sind entsprechend dem Produktions
prinzip für die Berufsbildung auf ihrem Gebiet ver
antwortlich.
Die Staatliche Plankommission arbeitet in Fragen der 
Berufsbildung mit ihnen und den WB direkt zusam
men. Die von der Staatlichen Plankommission erlasse
nen Grundsätze sind für alle Staats- und Wirtschafts
organe verbindlich.

(3) In allen Wirtschaftszweigen sind die Leiter der 
Betriebe entsprechend den zu lösenden Perspektiv
aufgaben für die Gewinnung, Ausbildung und Qualifi
zierung des Facharbeiternachwuchses verantwortlich.

(4) Die Lehrlinge sind mit der modernen Technik und 
den fortgeschrittensten Technologien vertraut zu 
machen. Ihnen sind Produktionsaufgaben in eigene Ver
antwortung zu übertragen. Die Leiter der Betriebe und 
die Vorsitzenden der Produktionsgenossenschaften tei
len den Schülern und Lehrlingen eine ihrem Berufsziel 
entsprechende Lehrproduktion zu. Durch die theore
tische und praktische Berufsbildung sind die jungen 
Menschen so zu qualifizieren, daß sie allseitig gebildete 
und — wie es die technische Revolution erfordert — viel
seitig einsetzbare Facharbeiter der sozialistischen Wirt
schaft werden, die fähig und bereit sind, Qualitätsarbeit 
zu leisten. Das Streben der Mädchen und jungen Frauen 
nach hohen beruflichen Kenntnissen ist besonders zu 
fördern.

§ 14
(1) Die Leiter der Industrieabteilungen des Volks

wirtschaftsrates sind auf der Grundlage der wissen
schaftlich-technischen Entwicklung ihres Zweiges für 
die Planung eines qualifizierten Facharbeiternach
wuchses verantwortlich. Sie bestimmen die Haupt
richtung der Berufsbildung in ihrem Verantwortungs
bereich und gewährleisten die ständige Erhöhung der 
Qualifikation der Jugendlichen, besonders der jugend
lichen Facharbeiter.


